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 WOHNEIGENTUM  
ALS ALTERSVORSORGE
ie letzte Volks- und Wohnungszählung im 
ahr 2011 – die nächste ist für 2021 geplant – 
at ergeben: Man zählte 9,3 Millionen Eigen-
umswohnungen. Das sind rund 43 Prozent 

ehr als zuvor angenommen. Jede vierte von 
igentümern oder Mietern genutzte Wohnung 

st eine Eigentumswohnung. Die Anzahl der Ei-
entumswohnungen in privater Hand ist mehr 
ls doppelt so hoch wie die Zahl der Genossen-
chafts- und Gemeindewohnungen.

Die in den 1990er-Jahren bereits totgesagte 
igentumswohnung lebt wieder auf. Vor allem 

n Großstädten stellt sie für viele Kaufinteres-
enten schon aus Kostengründen oft die einzi-
e Alternative zu einem Ein-, Zwei- oder Mehr-
amilienhaus dar.

elbstnutzer oder Kapital -
nleger
und 5,8 Millionen Eigentumswohnungen wer-
en von den Eigentümern selbstbewohnt. Das 

st mehr als die Hälfte aller Eigentumswohnun-
en. Rund 4,3 Millionen Eigentumswohnungen 
ind vermietet.

Zu den Selbstnutzern als der einen Hälfte 
on Nutzern gesellt sich also die andere Hälfte 
er Kapitalanleger, die ihre Eigentumswohnung 
ermieten. Auch wenn Selbstnutzer und Kapi-
alanleger im Einzelnen unterschiedliche Inte-
essen haben, eint sie doch das gemeinsame 
nteresse an einer kostengünstigen Bewirt-
chaftung und einer guten Verwaltung ihrer  
igentumswohnanlage. Darüber hinaus bilden 
owohl Selbstnutzer als auch Kapitalanleger 
ohneigentum und damit Grundvermögen, 

as zum Geldvermögen hinzukommt.

Unter dem Gesichtspunkt der privaten 
 Altersvorsorge stellt die selbstgenutzte oder 
vermietete Eigentumswohnung zunächst 
 Altersvermögen dar, das zum Beginn des 
 Ruhestands möglichst schuldenfrei sein sollte. 
Eine schuldenfreie Eigentumswohnung bietet 
beiden – Selbstnutzern und Kapitalanlegern – 
im Alter unterschiedliche Vorteile. Der Selbst-
nutzer genießt das miet- und schuldenfreie 
Wohnen. Außer der Mietersparnis kommt ihm 
zugute, dass er seine Hypothekendarlehen voll-
ständig abgetragen hat und weder Zinsen noch 
Tilgung an seine Bank zahlen muss.

Der Kapitalanleger und Vermieter profitiert 
mit einer schuldenfreien Eigentumswohnung 
im Alter vom Mietertrag. Die Mieteinnahmen 
verschaffen ihm nach Abzug der laufenden Be-
triebs-, Instandhaltungs- und Verwaltungskos-
ten eine willkommene Zusatzrente.

 Förderung des Wohn -
eigentums
Bund, Länder, Kommunen und Kirchen haben 
sich insbesondere die finanzielle Förderung des 
selbstgenutzten Wohneigentums auf ihre Fah-
nen geschrieben. Die Wohn-Riester-Rente für 
Selbstnutzer hat die frühere Eigenheimzulage 
abgelöst und bietet eine günstige Möglichkeit 
zur schnelleren Entschuldung.

Bundesländer und Kommunen vergeben 
zinsgünstige Fördermittel in erster Linie an ein-
kommensschwächere Familien mit Kindern, 
die ihr Einfamilienhaus oder ihre Eigentums-
wohnung selbst nutzen.

Einige Länder wie Nordrhein-Westfalen bie-
ten Familien, die bereits Mittel aus dem Woh-
nungsförderungsgesetz erhalten haben, in  
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finanziellen Notlagen zusätzlich auch eine spe-
zielle Wohneigentums sicherungshilfe an. Sie 
soll helfen, das Wohneigentum der Betroffenen 
zu erhalten und einer Zwangsversteigerung 
vor zubeugen.

Auf den wenig bekannten Lasten zu schuss 
haben Selbstnutzer einen Rechts an spruch, falls 
ihre monatliche Belastung für Kapitaldienst und 
Bewirtschaftung im Verhältnis zu ihrem Ein-
kommen bestimmte Grenzen überschreitet. 
Der Lastenzuschuss für bedürftige Wohnungs-
eigentümer ist quasi das Gegenstück zum 
Mietzuschuss für bedürftige Mieter. Beides 
wird im Wohngeldgesetz geregelt. Vor allem 
Selbstnutzer von Eigentumswohnungen, die 
Einkommenseinbußen durch Arbeitslosigkeit, 
eine länger andauernde Erkrankung oder Be-
rufsunfähigkeit erleiden, sollten den Weg zum 
örtlichen Wohnungsamt nicht scheuen. Dort ist 
auch die Wohngeldfibel erhältlich, der alle wei-
teren Details für den Erhalt eines monatlichen 
Lastenzuschusses zur selbstgenutzten Eigen-
tumswohnung zu entnehmen sind.

Die finanziellen Hilfen durch die staatliche 
KfW Bankengruppe (KfW) gibt es nicht nur für 
selbstbewohntes, sondern auch für vermiete-
tes Wohneigentum. Unabhängig vom Einkom-
men hat darauf jeder Wohneigentümer An-
spruch, sofern er die Voraussetzungen für die 
Kreditprogramme erfüllt.

Wohneigentum als Schon -
vermögen in Notlagen
Langzeitarbeitslose mit Anspruch auf Arbeits -
losengeld II (üblicherweise als Hartz IV be-
zeichnet) müssen ihre selbstgenutzte Eigen-
tumswohnung nicht verkaufen, sofern diese 
angemessen ist und eine von der Bewohner-
zahl abhängige Wohnfläche (zum Beispiel 
80 Quadratmeter für ein bis zwei Personen, 
100 Quadratmeter für drei Personen plus 
20 Quadratmeter für jede weitere Person) nicht 
überschreitet. Dies hat das Bundessozialgericht 
bereits Ende 2008 entschieden.

Selbstgenutztes und zugleich schuldenfreies 
Wohneigentum gilt, sofern es angemessen ist, 
somit als Schonvermögen. Hartz-IV-Bezieher 
mit einer selbstgenutzten Eigentumswohnung 
erhalten infolge der Mietersparnis allerdings 
nur den Regelsatz von monatlich 439 Euro ab 
2021 sowie die Erstattung der angemessenen 
Bewirtschaftungskosten, sofern ihre Eigen-
tumswohnung bereits schuldenfrei ist. Glei-
ches gilt für Personen, die eine Grundsiche-
rung wegen Alters oder wegen einer dauern-
den Erwerbsminderung beziehen.

Eine selbstgenutzte Eigentumswohnung 
bleibt nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs 
(Az. XII ZB 269/12) beim Elternunterhalt vor 
dem Zugriff des Sozialamts geschützt, wenn 
nter dem Gesichtspunkt 
er privaten Altersvor -
orge stellt die selbstge-
utzte oder vermietete 
igen tums wohnung  
unächst Altersvermögen 
ar, das zum Beginn des 
uhestands möglichst 
chuldenfrei sein sollte.
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 DER WOHNUNGSMARKT 
IN DEUTSCHLAND
Datenreihel 

95,8 

42,5 

 90,3

stland 81,7

ttland 80,2

 71,1
Die Wohneigentumsquote (Haushalte in Woh-
nungseigentum) liegt in Deutschland bei rund 
52 Prozent. Das ist im Vergleich mit der ge-
samten Europäischen Union unterdurchschnitt-
lich. Allerdings weist Deutschland eindrucks-
volle Steigerungsraten auf: Seit 1968 ist die 
Quote von 36 Prozent auf heute 52 Prozent ge-
stiegen. Besonders schnell und steil verlief der 

nstieg in den neuen Bundesländern: In den 
letzten 20 Jahren stieg die Quote von 26 auf  
34 Prozent.

Die Wohneigentumsquote kann unter-
schiedlich gemessen werden; daraus ergeben 
sich auch unterschiedliche Werte. Misst man 
den Anteil des Wohneigentums im Verhältnis 
zur Bevölkerungszahl, ergibt sich meist ein hö-
herer Wert, als wenn man die Quote mit Bezug 
auf die Zahl der Haushalte bzw. Wohnungen 
bemisst. Die Erklärung dafür ist einfach: Eigen-
tümerhaushalte sind im Durchschnitt größer 
als Mieterhaushalte. Bezieht man die Wohn -
eigentumsquote auf die Bevölkerungszahl, 
dann lebt in 27 EU-Staaten die Mehrzahl 
der Menschen in den eigenen vier 

änden. Deutschland ist noch mit 
dabei, wenn auch mit 52 Prozent 
ziemlich am Ende der Rangliste.

Die auch heute noch oft (zum Beispiel auch 
in der Wikipedia-Enzyklopädie) wiedergegebe-
ne Rangliste der Wüstenrot Stiftung basiert auf 
statistischem Material, das kurz nach der Jahr-
tausendwende erhoben wurde; darin sind die 
Staaten Ost- und Südosteuropas nicht erfasst.

Die Rangliste der Wohneigentumsquoten 
ausgewählter europäischer Staaten basiert auf 
offiziellen europäischen Statistiken und bezieht 
sich auf das Verhältnis von Wohneigentum zur 
Bevölkerungszahl. Sie berücksichtigt die ost- 
und südosteuropäischen Staaten, deren Werte 
die frühere Dominanz der west- und nordeuro-
päischen Staaten durch -
einanderwirbeln. In vielen 
Staaten, die bis 1989/90 
östlich des Eisernen 
Vorhangs lagen, 
haben die 
marktwirt-

,,, 
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Wohneigentum in ausgewähl-
ten Ländern Europas 2019
Die hier genannte Wohneigentums-
quote bildet das Verhältnis der An-
zahl der Haushalte, die Wohneigen-
tum gebildet haben, zur Anzahl der 
betrachteten Gesamthaushalte ab. 
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schaftlichen Reformen zu einer sehr schnellen 
ohneigentumsbildung beigetragen. Staatli-

che und kommunale Wohnungsbestände wur-
den dort in großem Umfang privatisiert – teil-
weise zu sehr geringen Preisen, sodass es 
auch weniger wohlhabenden Bevölkerungs-
schichten möglich war, Wohneigentum zu er-
werben. Über Qualität, Ausstattung und Erhal-
tungszustand der Wohnungen ist damit natür-
lich keine Aussage getroffen.

Diese Form der massenhaften Übertragung 
von Wohnungsbeständen an die früheren Mie-
ter hat es in der Vergangenheit in Westeuropa 
– mit Ausnahme Großbritanniens – aber nicht 
gegeben. In Südeuropa ist das Eigentum an 

ohnimmobilien – nicht nur in Form des  
eigenen Hauses, sondern auch als Eigentums-
wohnung traditionell stark vertreten.

Auch innerhalb Deutschlands ist das selbst  -
genutzte Wohneigentum (sowohl Eigenheime 
als auch Eigentumswohnungen) ungleichmä-
ßig verteilt. Das Saarland (64,7 Prozent) und 

Rheinland-Pfalz (58,0 Prozent) haben die 
höchsten Wohneigentumsquoten in Deutsch-
land. Die neuen Bundesländer haben in den 
letzten zweieinhalb Jahrzehnten gegenüber 
dem Altbundesgebiet deutlich aufgeholt. Auf-
fällig sind die sehr geringen Wohneigentums-
quoten in den Stadtstaaten Hamburg (23,9 
Prozent) und Berlin (17,4 Prozent). Nach Erhe-
bungen des Statistischen Bundesamts ergab 
sich mit Blick auf die Bundesländer 2018 fol-
gende Situation:

Bundesland und Wohneigentumsquote

 Saarland:  64,7 % 

 Rheinland-Pfalz:  58,0 % 

 Niedersachsen:  54,2 % 

 Schleswig-Holstein:  53,3 % 

 Baden-Württemberg:  52,6 % 

 Bayern:  51,4 % 

 Brandenburg:  47,8 % 
Neben der dauerhaften Vermietung kommen auch alternative Nutzungen in Betracht, 
beispielsweise als Ferienwohnung.
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 FINANZIERUNG FÜR 
SELBSTNUTZER
Für Selbstnutzer einer Eigentumswohnung 
muss die optimale Finanzierung der eigenen 
vier Wände kein Wunschtraum bleiben. Sofern 
das Eigenkapital ausreicht und die monatliche 
Belastung für Zins und Tilgung aus dem laufen-
den Nettoeinkommen tragbar ist, steht einer 
 sicheren Finanzierung nichts im Wege.

Hinzu kommen vor allem die ausschließlich 
für Selbstnutzer gedachten Fördermöglichkei-
ten durch KfW-Mittel bis zu 100 000 Euro für 
das Wohneigentum und der Wohn-Riester. 
Diese beiden Förderarten bleiben Vermietern 
verwehrt.

Wer KfW-Mittel in Höhe von 100 000 Euro 
mit einem zinsgünstigen Riester-Darlehen der 
Bank kombiniert, macht alles richtig. Gleiches 
gilt für einen zinsgünstigen Riester-Kombikredit 
der Bausparkasse.

Hohe Eigenkapitalquote
Ohne eigene Geldmittel geht auch beim Er-
werb einer Eigentumswohnung zur Selbstnut-
zung nichts. Banken als Kreditgeber erwarten 
typischerweise, dass Sie ein Eigenkapital von 
mindestens 20 bis 30 Prozent der gesamten 

nschaffungskosten in die Finanzierung ein-
bringen. Andernfalls wird der Kredit deutlich 
teurer ausfallen.

 Zu den Anschaffungskosten zählen außer 
dem Kaufpreis noch die einmaligen Kaufne-
benkosten wie Grunderwerbsteuer (5 Prozent 
in den meisten Bundesländern), Notar- und 
Grundbuchgebühren für die Eigentumsum-
schreibung (circa 1,5 Prozent) sowie eine even-
tuelle Maklerprovision (maximal 3,57 Prozent 
des Kaufpreises). Im Beispielfall „Eigentum 
statt Miete“ ab Seite 92 lagen der Kaufpreis  

bei 200 000 Euro und die Kaufnebenkosten bei 
20 000 Euro, zusammen also bei 220 000 Euro.

Eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Pro-
zent der Gesamtkosten von 220 000 Euro wür-
de demnach eigene Geldmittel von 44 000 bis 
66 000 Euro erfordern. Im Beispielfall waren  
es sogar 70 000 Euro Eigenkapital, sodass ein 
Darlehen von 150 000 Euro die Lücke zwischen 
Anschaffungskosten und Eigenkapital schlie-
ßen konnte.

Für eine selbstgenutzte Eigentumswohnung 
gilt wie für jedes vom Eigentümer bewohnte 
Eigenheim die Regel „So viel Eigenkapital wie 
möglich, so viel Fremdkapital wie nötig“. Je 
höher die Eigenkapitalquote, desto geringer 
sind daher Ihre finanziellen Risiken. Eigenmittel 
in Höhe von über 30 Prozent der Gesamtkos-
ten sind sicherlich eine ausreichende Quote. 
15 Prozent der Gesamtkosten sollten die abso-
lute Untergrenze bilden. Schließlich müssen 
auch die Kaufnebenkosten wie Grunderwerb-
steuer, Notar- und Grundbuchgebühren und 
eventuell Maklerprovision komplett aus Eigen-
mitteln bestritten werden.

Auf keinen Fall sollten Sie als Selbstnutzer 
eine „Finanzierung ohne Eigenkapital“ anstre-
ben, auch wenn Ihnen das zuweilen immer 
noch von einigen ausländischen Banken oder 
windigen Vermittlern angeboten wird. Eine 
Voll- oder gar Überfinanzierung Ihrer Eigen-
tumswohnung wird für Sie wegen des deutlich 
höheren Zinssatzes nicht nur sehr teuer, son-
dern auch höchst riskant.

Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen  
sollte eine Finanzierung ohne jegliches Eigen-
kapital in Betracht kommen wie zum Beispiel 
bei langfristig angelegtem Vermögen, das nicht 
kurzfristig oder nur mit Verlusten zu Geld ge-
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MIETRENDITEN  
BRUTTO UND NETTO
Brutto- und Netto-Mietrendite
Brutto-Mietrendite: Objektrendite vor Be-
rücksichtigung von einmaligen Kaufneben-
kosten und nicht umlagefähigen laufenden 
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten.

Berechnung: Jahresnettokaltmiete  
(ohne Bewirtschaftungskosten) in Prozent 
des reinen Kaufpreises (ohne einmalige 
Kauf nebenkosten).

Berechnungsbeispiel: Kaufpreis 200 000 
Euro, Jahresnettokaltmiete 8 640 Euro, 
Brutto-Mietrendite = 4,3 Prozent (8 640 
 x 100 : 200 000)

Netto-Mietrendite: Objektrendite nach Be-
rücksichtigung von einmaligen Kaufneben-
kosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und 
Grundbuchgebühren, eventuell Makler -
provision) und nicht umlagefähigen Ver -
waltungs- und Instandhaltungskosten

Berechnung: Jahresreinertrag (als Jah-
resnettokaltmiete minus Verwaltungs- und 
Instandhaltungskosten) in Prozent der An-
schaffungskosten (als Kaufpreis plus Kauf-
nebenkosten)

Berechnungsbeispiel: Anschaffungskos-
ten 220 000 Euro (Kaufpreis 200 000 Euro 
plus 20 000 Euro für Grunderwerbsteuer, 
Notar- und Grundbuchgebühren sowie 
Maklerprovision), Jahresreinertrag = 6 912 
Euro (Jahresnettokaltmiete 8 640 Euro  
minus Verwaltungskosten 300 Euro und  
minus Instandhaltungskosten 1 428 Euro),  
Netto-Mietrendite = 3,14 Prozent 
(6 912 x 100 : 220 000 Euro)
„Eine vermietete Immobilie muss sich rechnen 
lassen“, lautet der gängige Spruch von Inves-
toren. Ihr Ziel sollte eine Rendite von 4 Prozent 
und mehr nach Steuern sein, um die Renditen 
für Zinsanlagen zu übertreffen. Als Kapital -
anleger sollten Sie das Motto „Von der Miete 
zur Rendite“ beherzigen.

Rendite ist zwar nicht alles, aber ohne Ren-
dite ist alles nichts. Leider rechnen Anbieter, 
ermittler und Anleger die mit vermieteten Ei-

gentumswohnungen erzielbaren und erzielten 
Renditen nicht einheitlich und oft auch falsch 
aus.

Am gebräuchlichsten ist es, die Objekt- oder 
Mietrendite aus dem Vielfachen der Jahresnet-
tokaltmiete abzuleiten. Beträgt der Kaufpreis 
beispielsweise das 25-Fache der Jahresnetto-
kaltmiete, liegt die Mietrendite bei 4 Prozent 
(= 100 : 25). Das ist sicherlich kein Schnäpp-
chen im Vergleich zum nur 20-Fachen und  
einer entsprechenden Mietrendite von 5,0 Pro-
zent (= 100 : 20). Es gilt also die einfache Regel: 
e geringer das Vielfache der Jahresnettokalt-

miete, desto höher die Mietrendite.
Allerdings enthält diese Rechnung nur die 

halbe Wahrheit. Bei der vermieteten Eigen-
tumswohnung müssen Sie als Kapitalanleger 
die nicht umlagefähigen Verwaltungs- und In-
standhaltungskosten selbst tragen. Üblicher-
weise machen diese nicht auf den Mieter um-
legbaren Kosten 15 bis 25 Prozent der Jahres-
nettokaltmiete aus. Außerdem fallen beim Kauf 
noch Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer so-
wie Notar- und Grundbuchgebühren in Höhe 
von bis zu 8 Prozent des Kaufpreises und even-
tuelle Maklerprovisionen an. Durch diese Zu-
satzkosten rutschen die oben errechneten 
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Mietrenditen auf rund 3 Prozent im ersten Fall 
(20-fache Jahresmiete).

Es ist daher sinnvoll, streng zwischen Brutto-
Mietrendite (ohne Verwaltungs- und Instand-
haltungskosten, ohne Kaufnebenkosten, also 
ahresnettokaltmiete in Prozent des Kaufprei-

ses) und Netto-Mietrendite (nach Berücksichti-
gung der Verwaltungs- und Instandhaltungs-
kosten sowie Kaufnebenkosten, also Jahres-
reinertrag in Prozent der Anschaffungskosten) 
zu unterscheiden. 

Letztlich kommt es für den Vermieter auf die 
Netto-Mietrendite an: auf das, was unter dem 
Strich für ihn übrig bleibt.

Da Mieteinnahmen zu versteuern sind, soll-
ten Sie auch Ihre Netto-Mietrendite nach Steu-
ern und vor Finanzierung kennen. Bei einem 
steuerpflichtigen Mietreinertrag und einer steu-
erlich abzugsfähigen Abschreibung von 2 Pro-
zent der anteiligen Gebäudekosten bzw. rund 
1,6 Prozent der gesamten Anschaffungskosten 
und einem persönlichen Steuersatz von 30 Pro-
zent bleibt im ersten Fall (25-fache Jahresmie-
te) nur noch eine Nachsteuer-Mietrendite von 
2,7 Prozent. Bei einem momentanen Höchst-
steuersatz von 44,31 Prozent sind es sogar nur 
noch 2,9 Prozent (1. Fall) bzw. 3,7 Prozent 
(2. Fall).

Trotz dieser auf den ersten Blick niedrigen 
Netto-Mietrenditen nach Steuern gibt es für 
Sie als Vermieter doppelten Trost. Erstens kön-
nen Sie Ihre Rendite auf das eingesetzte Eigen-
kapital steigern, wenn Sie Hypothekenschul-
den aufnehmen und der zurzeit sehr niedrige 
Hypothekenzins nach Steuern unter diesen 
Nachsteuer-Mietrenditen liegt. Man spricht von 
der Hebelwirkung des Fremdkapitals. Je höher 
der Fremdkapitalanteil im Vergleich zum Eigen-
kapital ausfällt und damit der Verschuldungs-
grad, desto höher ist auch die Hebelwirkung. 
Allerdings gehen ein hoher Verschuldungsgrad 
und demzufolge eine hohe Hebelwirkung ein-
her mit einem größeren Risiko.

Das zweite Trostpflaster ist risikoloser und 
bedeutend angenehmer. Steigen die erzielten 
Mieten während der Vermietungsphase, heben 
sie auch die anfänglich meist niedrige Mietren-
dite an. Sofern außerdem die Immobilienpreise 
steigen (der Wert Ihrer vermieteten Eigentums-
wohnung), winken im Falle des Verkaufs noch 
zusätzliche Veräußerungsgewinne (als Diffe-
renz zwischen Verkaufspreis und Anschaf-
fungskosten). Diese Gewinne sind sogar steu-
erfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf der 
Mietimmobilie mehr als zehn Jahre vergangen 
sind. Ausdauer wird hier belohnt.
Da Mieteinnahmen 
zu versteuern sind, 
sollten Sie Ihre Net-
to-Mietrendite nach 

bführung der Steu-
ern und vor Finanzie-
rung kennen.
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 VERMIETETE WOHNUNG  
RICHTIG FINANZIEREN
n einer Kreditaufnahme führt bei der Kapital-
anlage in eine vermietete Eigentumswohnung 
selten ein Weg vorbei. Hohe sechsstellige In-
vestitionssummen können nur in ganz seltenen 
Fällen komplett aus Eigenmitteln aufgebracht 
werden. Das wäre in einer Niedrigzinsphase 
auch gar nicht so sinnvoll.

Da Vermieter im Gegensatz zu Selbstnutzern 
die Schuldzinsen für die vermietete Eigentums-
wohnung steuerlich von ihren Mieteinnahmen 
abziehen können, wird auch das Finanzie-
rungskonzept anders aussehen. Schließlich 
drückt die Zinslast bei einem Sollzins von bei-
spielsweise 1 Prozent nicht mehr so stark, 
wenn dieser bereits bei einem Grenzsteuersatz 
von 30 Prozent auf 0,7 Prozent nach Steuern 
absinkt.

Niedrige Eigenkapitalquote
m Anfang steht auch beim Vermieter einer 

 Eigentumswohnung die Frage nach der Höhe 
der Darlehenssumme. Die für selbstgenutzte 
Eigentumswohnungen typische Regel „So viel 
Eigenkapital wie möglich, so wenig Fremd -
kapital wie nötig“ muss für ihn aber nicht 
 gelten.

Die auf die Spitze getriebene völlig gegen-
sätzliche Empfehlung „So viel Fremdkapital 
wie möglich, so viel Eigenkapital wie nötig“ für 
die Finanzierung einer vermieteten Eigentums-
wohnung sollte aber nicht als Aufforderung zur 
oll- oder gar Überfinanzierung missverstan-

den werden.
Meist empfiehlt es sich, nur die Kaufneben-

kosten und darüber hinaus einen geringen Teil 
des Kaufpreises aus Eigenmitteln zu bestreiten. 
Mit einer relativ niedrigen Eigenkapitalquote 

von beispielsweise 15 bis 20 Prozent der An-
schaffungskosten fahren Sie meist am besten. 
Allerdings müssen Sie in Kauf nehmen, dass 
die Bank wegen der relativ hohen Fremdfinan-
zierung und Beleihung einen Zinsaufschlag be-
rechnet.

Eine Darlehenssumme in Höhe von 90 Pro-
zent des Kaufpreises entspricht beispielsweise 
dem von der Bank angesetzten Beleihungs-
wert. Der Sollzins von 1 Prozent bei einem Dar-
lehen bis zu 60 Prozent des Beleihungswerts 
wird sich beispielsweise bei einer 20-jährigen 
Zinsbindung auf rund 2,0 Prozent bei einem 
Darlehen zu 100 Prozent des Beleihungswerts 
erhöhen.
Beispiel: Wer eine Eigentumswohnung zwecks 
Vermietung ersteigern will, muss am Versteige-
rungstermin eine Sicherheitsleistung von 10 
Prozent des vom Gutachter ermittelten Ver-
kehrswerts erbringen. Wenn diese Sicherheits-
leistung aus eigenen Mitteln erfolgt und darü-
ber hinaus auch die zusätzlichen Kosten für 
Grunderwerbsteuer, Zuschlag und Eigentums-
umschreibung aus Eigenkapital aufgebracht 
werden, kann der Ersteigerungspreis nach Ab-
zug von 10 Prozent des Verkehrswerts kom-
plett von Banken finanziert werden.

Bei hohem Einkommen des Darlehens -
nehmers und zusätzlich vorhandenen Sicher-
heiten ist die finanzierende Bank sogar bereit, 
die gesamten Investitionskosten zu finanzieren, 
also den Kauf- oder Ersteigerungspreis plus 
sämtliche Erwerbsnebenkosten. Eine solche 
„Überfinanzierung“ sollte aber auch bei einer 
vermieteten Eigentumswohnung die große 
Ausnahme sein. Schließlich sind die Erwerbs-
nebenkosten nicht werthaltig, sondern müssen 
erst durch eine zu erwartende Wertsteigerung 
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W
IE WIRD  
DER WERT BESTIMMT?
Es ist nicht Ziel dieses Abschnitts, Sie zum 
Gutachter auszubilden. Sie sollen aber nach 
Möglichkeit besser verstehen können, was der 
Gutachter tut, warum er es tut und worauf sich 
sein Tun sachlich gründet.

Grundsätzlich kann ein Grundstückssachver-
ständiger das Schätzverfahren frei wählen. Es 
haben sich aber drei allgemein anerkannte Ver-
fahren herausgebildet, die in der überwiegen-
den Zahl der Gutachten angewendet werden:
ó das Vergleichswertverfahren (§ 15 Immo-

WertV) einschließlich des Verfahrens zur Bo-
denwertermittlung (§ 16 ImmoWertV),

ó das Ertragswertverfahren (§§ 17 – 20 Im-
moWertV),

ó das Sachwertverfahren (§§ 21 – 23 Immo-
WertV).

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens liegt 
aber nicht in der Willkür des Gutachters. Dazu 
sagt der Verordnungsgeber: „Die Verfahren 
sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts 
unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenhei-
ten und der sonstigen Umstände des Einzel-
falls, insbesondere der zur Verfügung stehen-
den Daten zu wählen; die Wahl ist zu begrün-
den.“ Kurz gefasst für die Praxis: Gewählt wer-
den soll, was üblich, möglich und angemessen 
ist.

Auch die wesentlichen Bewertungsmaß -
stäbe gibt der Verordnungsgeber vor: Zunächst 
müssen „die allgemeinen Wertverhältnisse auf 
dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung)“ ge-
würdigt werden, danach erst „die besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale des 
zu bewertenden Grundstücks“.

Der Verordnungsgeber schreibt allerdings 
nicht vor, unter welchen Umständen welches 
Verfahren zwingend anzuwenden ist. Hierüber 
wird gelegentlich vor Gerichten durch den  
gesamten Instanzenweg gestritten.

 Auch eine Kombination aus mehreren  
Verfahren lässt der Verordnungsgeber aus-
drücklich zu. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
zum Thema ist von grundlegender Bedeutung, 
auch wenn die darin erwähnte frühere Werter-
mittlungsverordnung inzwischen durch mehre-
re neue Verordnungen und Richtlinien abgelöst 
worden ist.

Der Bundesgerichtshof stellte ausdrücklich 
fest: „Die von der Wert ermittlungsverordnung 
aufgegriffenen Ermittlungsmethoden sind nach 
der Wertung des Verordnungsgebers gleich-
rangig … Sie können unter Beachtung der 
Grundsätze eines ordent lichen Ermittlungsver-
fahrens (§§ 1 ff. WertV 88) bei fachgerechter Er-
hebung der erforderlichen Daten (§§ 8 ff. WertV 
88) einzeln oder kombiniert angewandt werden 
(§ 7 Abs. 1 WertV 88). Keine der Schätzmetho-
den verdrängt bei bestimmten Bewertungsge-
genständen, etwa bei Renditeobjekten die Er-
tragswertmethode, von vornherein die anderen 
Ermittlungsver fahren“ (Az. V ZR 213/03).

Das Vergleichswertverfahren
Beim Vergleichswertverfahren wird der Ver-
kehrswert des betreffenden Grundstücks aus 
den Kaufpreisen für vergleichbare Objekte ab-
geleitet. Entsprechendes gilt bei Eigentums-
wohnungen für den Miteigentumsanteil an ei-
nem Grundstück und das damit verbundene 
Sondereigentum. Dieses Verfahren kann so-
wohl für unbebaute wie für bebaute Grund -
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ausschuss  

10 bis 100  Mio  €

7 250 €

 0,5 Promille
stücke angewandt werden. Für bebaute Grund-
stücke können bei diesem Verfahren Ver-
gleichsfaktoren herangezogen werden, die es 
bei unbebauten Grundstücken nicht gibt: zum 
Beispiel das Baujahr der darauf errichteten Ge-
bäude.

Beim Vergleichswertverfahren werden  
tatsächlich erzielte Verkaufspreise zugrunde 
gelegt. Das sichert dem Verfahren eine beson-
dere Marktnähe. Herangezogen werden Immo-
bilien, die hinsichtlich Lage, Zuschnitt, Boden-
beschaffenheit, Nutzung und sonstiger Be-
schaffenheit hinreichend mit dem Grundstück 
übereinstimmen, mit dem es verglichen wer-
den soll.

Die Vergleichspreise sollen regelmäßig  
den Kaufpreissammlungen der Gutachteraus-
schüsse entnommen werden. Die Institution 
der Gutachterausschüsse für Grundstückswer-
te wurde erstmals 1960 mit dem damals verab-
schiedeten Baugesetz der Bundesrepublik 
Deutschland gebildet. „Zur Ermittlung von 
Grundstückswerten und für sonstige Werter-
mittlungen werden selbständige, unabhängige 
Gutachterausschüsse gebildet“, heißt es in 
§ 192 des Baugesetzbuchs. Ziel war und ist,  
die Transparenz der Marktverhältnisse auf dem 
Immobilienmarkt sicherzustellen. Dazu werden 
die real erzielten Kaufpreise möglichst vollstän-
dig gesammelt und dokumentiert. Was alles  
erfasst werden soll, regelt § 195 des Bau -
gesetzbuchs:
ó Jeder Vertrag, durch den sich jemand ver-

pflichtet, Eigentum an einem Grundstück 
gegen Entgelt, auch im Wege des Tausches, 
zu übertragen oder ein Erbbaurecht erstmals 
oder erneut zu bestellen;

ó Angebot und Annahme eines solchen  
Vertrags, wenn sie getrennt beurkundet 
werden;

ó Die Einigung vor einer Enteignungsbehörde 
sowie den Enteignungsbeschluss

ó Der Beschluss über die Vorwegnahme einer 
Entscheidung im Umlegungsverfahren, der 
Beschluss über die Aufstellung eines Umle-
gungsplans, der Beschluss über eine verein-
fachte Umlegung;

ó Der Zuschlag in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren.

Gutachterausschüsse sind in der Regel Einrich-
tungen des Bundeslands. Sie werden gebildet 
für einen definierten Zuständigkeits bereich, 
beispielsweise für einen Landkreis, eine kreis-
freie Stadt oder für einander benachbarte Ge-
bietskörperschaften. Ihre Geschäftsstellen sind 
in der Regel bei den Kataster- oder Vermes-
sungsämtern der Landkreise oder der kreisfrei-
en Städte eingerichtet worden. Gutachteraus-
schüsse erfüllen im Wesentlichen folgende 
Aufgaben:
ó Führung und Auswertung der Kaufpreis-

sammlung;
ó Ermittlung von Bodenrichtwerten und sons-

tigen für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten;

ó Beobachtungen und Analysen des Grund-
stücksmarkts und Erarbeitung des jährlichen 
Grundstücksmarktberichts;

ó Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreis-
sammlung über Bodenrichtwerte und über 
vereinbarte Nutzungsentgelte;

ó Erstellung von Gutachten.

Für den Immobilieninteressenten ist besonders 
der letzte Punkt relevant. Auf Antrag von Be-
hörden oder von Privatpersonen werden Gut-
achten zu unbebauten oder bebauten Grund-
stücken erarbeitet. Antragsberechtigt sind Ei-
gentümer (beziehungsweise ihnen Gleichge-
stellte wie Erbbauberechtigte), Inhaber anderer 
Rechte am Grundstück und pflichtteilsberech-
tigte Erben.

Die Kosten für ein Gutachten durch den Gut-
achterausschuss setzen sich zusammen aus ei-
ner Grundgebühr und einem Promille anteil 
vom ermittelten Verkehrswert. Da die Honorar-
tafeln der Honorarordnung für Architekten und 

Kosten für ein Gutachten gemäß Gutachter
im Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen)

Verkehrswert

Grundgebühr

Anteil am  
Verkehrswert

Bis 1 Mio  €

1 250 €

2 Promille

1 bis 10  Mio  €

2 250 €

1 Promille
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